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Tarife und Beiträge  

Pool Billard und Snooker Club Hinwil 

 
Stand: 10.03.2017 (Druck- resp. Speicherungsdatum) 

Gültig per: 09.03.2017 

1. Übersicht 

 

Mitgliedschaft Stimm-
berechtigt 

Beitrag 
Mitgliedschaft 

Beitrag  
pro Spieltag 

Beitrag 
Tischunterhalt 
(pro Spieltag) 

Vollmitgliedschaft 
Einzelperson 

Ja 80.- / Monat Kein 

Kein 

Vollmitgliedschaft 
Paar 

Ja 120.- / Monat Kein 

Junioren Nein 250.- / Jahr 5.- / Spieltag 
(wenn kein 
Elternteil 

Vollmitglied ist) 

Membercard Nein 250.- / Jahr 

oder 

150.- / Halbjahr 

5.- / Stunde 

(max. 15.- / 
Spieltag) 

Gäste Nein Kein Pool:  

15.- / Stunde 

Snooker:  

20.- / Stunde 

Kein 

Begleitung/Gast 
eines 
Vollmitglieds 

Nein Kein Kein 10.- 
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2. Vollmitgliedschaft Einzelperson 

Vollmitglieder sind Aktivmitglieder des Vereins und entsprechend stimmberechtigt. 

Vollmitglieder erhalten einen Schlüssel zum Clublokal und können die Einrichtungen 
somit uneingeschränkt nutzen. 

Der Beitrag für Vollmitglieder beträgt CHF 80.- pro Monat. Volljährige Personen welche 
sich noch in der Erstausbildung befinden (z.B. Lehre) erhalten eine Ermässigung und 
entrichten nur einen Beitrag von CHF 40.- pro Monat.  

Dieser Beitrag ist via Rechnung oder Dauerauftrag monatlich oder jährlich im Voraus 
auf das Club-Konto zu überweisen. 

3. Vollmitgliedschaft Paar 

Im gleichen Haushalt lebende Paare erhalten eine Ermässigung.  

Beide Personen sind Aktivmitglieder des Vereins und entsprechend stimmberechtigt. 

Beide Personen erhalten je einen Schlüssel zum Clublokal und können die 
Einrichtungen somit uneingeschränkt nutzen. 

Der Beitrag für ein Paar beträgt CHF 120.- pro Monat.  

Dieser Beitrag ist via Rechnung oder Dauerauftrag monatlich oder jährlich im Voraus 
auf das Club-Konto zu überweisen. 

4. Junioren 

Minderjährige Mitglieder des Vereins gelten als Junioren. 

Junioren sind nicht stimmberechtigt. 

Junioren erhalten keinen Schlüssel zum Clublokal. Sie können die Einrichtungen nur in 
Anwesenheit eines volljährigen Mitglieds nutzen. 

Der Beitrag für Junioren beträgt CHF 250.- pro Jahr.  

Dieser Beitrag ist via Rechnung oder Dauerauftrag monatlich oder jährlich im Voraus 
auf das Club-Konto zu überweisen. 

Junioren bei welchen kein Familienmitglied Vollmitglied des Clubs ist, entrichten pro 
Spieltag zusätzlich einen Beitrag von CHF 5.-.  

Dieser Beitrag ist in die Konsumationsliste einzutragen und sporadisch zusammen mit 
den Getränken/Snacks zu bezahlen. 

5. Membercard 

Inhaber einer Membercard sind keine Aktivmitglieder und daher auch nicht 
stimmberechtigt. 

Membercard-Inhaber erhalten keinen Schlüssel zum Clublokal. Sie können die 
Einrichtungen in Anwesenheit eines anderen Mitglieds nutzen. 

Der Beitrag für eine Membercard beträgt CHF 250.- pro Jahr oder CHF 150.- pro 
Halbjahr.  
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Dieser Beitrag ist via Rechnung oder Dauerauftrag im Voraus auf das Club-Konto zu 
überweisen. 

Membercard-Inhaber entrichten pro Spieltag zusätzlich einen Beitrag von CHF 5.- pro 
Stunde, maximal CHF 15.-. 

Dieser Beitrag ist in die Konsumationsliste einzutragen und sporadisch zusammen mit 
den Getränken/Snacks zu bezahlen. 

6. Gäste 

Gäste können die Einrichtung des Clubs nach Absprache in Anwesenheit eines 
Mitglieds nutzen.  

Gäste entrichten eine Tischmiete von CHF 15.- pro Stunde für Pool und CHF 20.- pro 
Stunde für Snooker.  

Dieser Beitrag ist am Schluss zusammen mit der Konsumation zu bezahlen. 

Vollmitglieder sind berechtigt einen Gast als Begleitung mitzubringen. Dieser Gast 
entrichtet in diesem Fall nur den Beitrag zum Tischunterhalt von CHF 10.- pro Spieltag. 

Der Vorstand kann Ausnahmen bewilligen bspw. für befreundete Clubs oder 
Veranstaltungen wie Kurse, Tag der offenen Tür, Jugendförderung usw.. 

7. Beitrag Tischunterhalt 

Gemäss dem GV-Beschluss vom 08.03.2017 entfällt der Beitrag für den Tischunterhalt 
für die Mitglieder.  

 

8. Festlegung Beiträge 

Die Beiträge werden jährlich durch die Generalversammlung festgelegt. 

 

Genehmigt durch die Generalversammlung vom 8. März 2017 

 

Der Präsident:  Der Protokollführer: 

 


